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Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom 10.01.2024

Widerspruch

ein, soweit mir der Zugang zu den Unterlagen Anlage 5 (Prüfvermerk 2018), Anlage 6
(Vermerk 2022) und Anlage 7 (Leistungsbeschreibung) durch Schwärzung teilweise
verwehrt wurde und soweit die Schwärzungen keine personenbezogene Daten
betreffen.

Diesen begründe ich wie folgt:

Die vorgenommenen Schwärzungen stellen eine Teilablehnung meines Antrages auf
Zugang zu den Informationen nach dem UIG dar.

Der Bescheid enthält keine Begründung für die vorgenommenen Schwärzungen und ist
schon deshalb rechtswidrig.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts obliegt es der
informationspflichtigen Stelle plausibel und nachvollziehbar darzulegen, dass die
Voraussetzungen eines Ausschlussgrundes vorliegen, wenn sie den Zugang zu
einzelnen Unterlagen verwehrt. Diese Substantiierung hat für jede einzelne
Schwärzung gesondert zu erfolgen. Dieser Darlegungslast kommen Sie in Ihrem
Bescheid nicht nach.

Ausschlussgründe sind überdies auch nicht ersichtlich.

Ich beantrage daher den Bescheid aufzuheben und mir Zugang zu den begehrten
Informationen zu erteilen.

Bezüglich der Kostenentscheidung weise ich darauf hin, dass selbst im Fall einer
Zurückweisung des Widerspruchs wegen der gänzlich fehlenden Begründung der
Teilablehnung die Kosten des Widerspruchsverfahrens gem. § 80 Abs. 1 VwVfG von
Ihnen zu tragen wären.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Schönberger
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